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Die Erstattung durch private Krankenversicherungen und Beihilfestellen
Sehr geehrte Kollegin, 
sehr geehrter Kollege,
in der letzten Zeit sehen sich unsere Patienten mit einer zunehmend restriktiver werdenden Erstattungspolitik der privaten Krankenversicherungen und der Beihilfestellen konfrontiert. Zwar gilt grundsätzlich die Trennung von Behandlungs- und Erstattungsverhältnis, allerdings wird es zum Erreichen einer langfristigen Patientenbindung kaum vermeidbar sein, sich mit den Erstattungsproblemen der Versicherten zu befassen und den Patienten, soweit möglich, bei seinem Erstattungsbegehren zu unterstützen. Um Ihnen die Kommunikation mit dem Patienten zu erleichtern, geben wir hier ein paar Anregungen und Hinweise:

1.

Sollten Sie Kenntnis davon bekommen, dass einem Ihrer Patienten die Erstattung von Rechnungsbeträgen verweigert wird, so ist es wichtig, zunächst das Ablehnungsschreiben der privaten Krankenversicherung oder der Beihilfestelle beim Versicherten bzw. Zahlungspflichtigen anzufordern. 

Soweit dort einzelne Abrechnungspositionen der Höhe oder dem Grunde nach angezweifelt werden, sollten Sie diese nochmals überprüfen. Sollte die Rechnung bei der Prüfung durch Sie keine Fehler zeigen, ist dies auch gegenüber ihrem Patienten klar zum Ausdruck zu bringen. 

Gleichzeitig empfiehlt es sich, dem Patienten die beanstandete Abrechnung zu erläutern. Bieten Sie ihm bei der Auseinandersetzung mit seiner Krankenversicherung Unterstützung an!

Legen Sie aber dem Versicherten sofort das zu erwartende Ausmaß Ihrer Unterstützung dar – s. Pkt. 2.-6, 8. und 9.

2.

Klären Sie den Patienten darüber auf, dass sich die Gebühren nach einer staatlichen Gebührenordnung richten und damit vollständig transparent sind und keineswegs willkürlich gewählt werden können Rechnungen können nur auf Grundlage dieser Gebührenordnung 
erstellt werden. Soweit eine Rechnung diesen Vorgaben entspricht ist sie korrekt und kann niemals „falsch“ sein. Verzichten Sie gegenüber den Versicherten auf keinen Fall auf den nichterstatteten Betrag.

3.

Machen Sie den Patienten zusätzlich darauf aufmerksam, dass die Beanstandung möglicherweise auf Grund von Einschränkungen des Versicherungsumfangs oder der Beihilfebestimmungen erfolgt ist. Dieses muss der Versicherte selbst klären. Als Behandler können Sie die individuelle Gestaltung des Versicherungsvertrages Ihres Patienten nicht kennen. Für den Versicherungsvertrag ist allein der Versicherte verantwortlich.

4.

Soweit von Seiten der Erstattungsstelle die medizinische Notwendigkeit der therapeutischen Maßnahmen in Zweifel gezogen wird, kann Ihnen die hierzu grundlegende Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 12. März 2003 (Az. IV ZR 278/01, nachfolgend abgedruckt) für das Gespräch mit dem Patienten weiterhelfen.

Dort hat der BGH festgestellt, dass die medizinische Notwendigkeit einer Therapie weder Einfluss der PKV auf die Art von Behandlungsmaßnahmen noch auf die Honorarberechnung auslöst.

Es kommt also nicht darauf an, ob beispielsweise der festsitzende Zahnersatz teurer ist als herausnehmbarer Zahnersatz. Sie sollten aber solche Therapieformen im Rahmen der Therapiefreiheit und unter Beachtung der Wünsche des Patienten wählen, die diese Behandlung aus zahnmedizinischer Sicht vertretbar macht. Machen Sie dem Patienten deutlich, dass er sich von seiner Versicherung keine Therapievorgaben machen lassen muss.

5.

Weisen Sie den Versicherten unbedingt darauf hin, dass er nach § 202 Versicherungsvertragsgesetz das Recht hat, Einsicht in Gutachten oder zahnmedizinische Stellungnahmen zu verlangen, die sein Versicherer bei der Prüfung seiner Leistungspflicht über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Dieses Recht kann er auch auf seinen Zahnarzt übertragen.

6.

Versuchen Sie jederzeit mit dem Patienten zu kommunizieren, da private Krankenversicherungen immer bemüht sein werden, den Versicherten zu beeinflussen und den behandelnden Zahnarzt als Ursache für seine Erstattungsprobleme darzustellen.

Machen Sie Ihrem Patienten deutlich, dass Sie ihm keine Leistungen in Rechnung gestellt haben, die nicht erbracht wurden oder die nicht angemessen sind.

7.

Die Beanstandung einzelner Abrechnungspositionen berechtigt den Kostenträger nicht zur Einbehaltung des gesamten Erstattungsbetrages. Unstrittige Leistungen sind entsprechend den vertraglichen Regelungen zu erstatten.

8.

Ziehen Sie aber Grenzen bei der Unterstützung! Machen Sie deutlich, dass Sie nicht dafür verantwortlich sind, die Erstattung durch PKV und Beihilfestellen durchzusetzen. 

Bei solchen Problemen verweisen Sie den Patienten an die Patientenberatungsstellen der Bezirkszahnärztekammern als neutrale Beratungsinstanz, oder an einen Fachanwalt (Medizinrecht, Versicherungsrecht, Vertragsrecht).

9.

Bei Fragen, oder wenn Sie keine weitere Unterstützung für ihren Patienten leisten können, steht Ihnen und dem Versicherten die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Unter nachfolgend aufgeführten Adressen können Sie auf die Expertise der Mitarbeiter zurückgreifen.
Adressen der Beratungsstellen für Abrechnungsfragen der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg:

Bezirkszahnärztekammer Freiburg 
Merzhauser Str. 114 – 116
79100 Freiburg
Tel.: 0761 - 45 06 - 314
Bezirkszahnärztekammer Karlsruhe
Joseph-Meyer-Str. 8 – 10
68167 Mannheim
Tel.: 0621 - 38 000 – 134
Bezirkszahnärztekammer Stuttgart 
Albstadtweg 9
70567 Stuttgart
Tel.: 0711 – 78 77 - 260 
Bezirkszahnärztekammer Tübingen
Bismarckstr. 96
72072 Tübingen
Tel.: 07071 – 911 – 230
Bei schwierigeren juristischen Fragestellungen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Gebührenrecht der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg unter folgender Adresse zur Verfügung:

Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

Albstadtweg 9

70567 Stuttgart

Tel.: 0711 – 228 45 – 52
Bundesgerichtshof
BGB § 138 Aa; MB/ KK 76 §§ 1 Abs. 1 S. 2 lit. a, Abs. 2 S. 1, 5 Abs. 2

a) Zur Ermittlung eines auffälligen Missverhältnisses zwischen den beiderseitigen Leistungen sind die von einer reinen Privatklinik berechneten Pauschalvergütungen mit den Entgelten zu vergleichen, die andere nicht der Bundespflegesatzverordnung unterworfene Privatkliniken für vergleichbare Krankenhausleistungen nach einem entsprechenden Abrechnungsmodus verlangen.
b) Mit der Wendung "medizinisch notwendige Heilbehandlung" in § 1 Abs. 2 Satz 1 MB/ KK 76 hat der Versicherer keine Beschränkung seiner Leistungspflicht auf die kostengünstigste Behandlung erklärt.
c) Das Kürzungsrecht des Versicherers bei sog. Übermaßbehandlung gemäß § 5 Abs. 2 MB/ KK 76 erstreckt sich nicht auch auf Übermaßvergütungen (Aufgabe von BGH VersR 1978, 267).
BGH, Urteil vom 12. 3. 2003 - IV ZR 278/ 01; OLG Frankfurt am Main (Lexetius.com/2003,543 [2003/5/171])
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